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Seit 1. Januar müssen Nichtwohngebäude mit mehr als 290 kW thermischer Leistung mit Gebäudeautomations-
systemen ausgestattet sein. So fordert es das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Doch die Realität sieht anders aus. 
Für cci Zeitung beschreibt eine Energieberaterin sechs Schritte zur Gebäudeautomation nach §71a GEG.

Handlungsbedarf im Bestand
In sechs Schritten zur Gebäudeautomation nach §71a GEG – von Verena Sommerfeld

Mit §71a verpflichtet das Gebäu-

deenergiegesetz (GEG) Eigentü-

mer von Nichtwohngebäuden 
mit Heiz-, Lüftungs- und Klima-

anlagen ab einer thermischen 
Gesamtleistung von 290 kW, die-

se mit Systemen zur Gebäudeau-

tomation aus- beziehungsweise 
nachzurüsten. Während für Neu-

bauten der „Automatisierungs-

grad B“ (gemäß DIN V 18599 
„Energetische Bewertung von Ge-

bäuden – Berechnung des Nutz-
, End- und Primärenergiebedarfs 
für Heizung, Kühlung, Lüftung, 
Trinkwarmwasser und Beleuch-

tung – Teil 11: Gebäudeautoma-

tion“ (2018) maßgeblich ist, muss 
die HLK-Anlage eines Bestands-

gebäudes über technisches Mo-

nitoring und ein Energiemanage-

mentsystem verfügen. Soweit be-

reits eine Gebäudeautomation 
der Kategorie B im Bestand vor-
handen ist, muss sichergestellt 
werden, dass diese Systeme in-

teroperabel sind und miteinan-

der kommunizieren können. Ziel 
ist, den Energieverbrauch intel-
ligent zu steuern und zu über-
wachen, um Lastspitzen zu ver-
meiden und Betriebszeiten be-

darfsorientiert zu gestalten – vor 
allem aber auch, um den Energie-

verbrauch zu senken. Stichtag für 
verpflichtende Nachrüstungen in 
den betroffenen Gebäuden war 
der 1. Januar 2025.
Aber was ist bisher tatsächlich 
im Markt passiert? „Das ist noch 
überschaubar“, sagt Dr. Peter 
Hug, Geschäftsführer des VDMA 
Fachbereichs AMG, Automation + 
Management für Haus + Gebäu-

de, Frankfurt am Main (siehe cci 
Zeitung 3/2025). Das seitens des 
Gesetzgebers im GEG angesetzte 
Ziel, alle im Geltungsbereich lie-

genden Gebäude bis zum Jahres-

wechsel 2024/2025 auszurüsten, 
sei von vornherein unrealistisch 

gewesen. Große Bestandshalter 
gehen laut Hug von etwa zehn 
Jahren aus, um ihre Gebäude 
GEG-konform mit Gebäudeauto-

mation nachzurüsten.

Nicht nur Bestands

gebäudesindbetroffen

Bei größeren Neubauten ist Ge-

bäudeautomation mittlerwei-
le Standard. Meist sind die Steu-

erungen von Heizung, Lüftung 
und Klimatisierung bereits auf 
Busprotokollen wie BACnet, KNX 
oder Modbus ausgelegt und die 
Einbindung in ein Gebäudeleit-
system erfolgt nahtlos. Aber auch 
hier mag es Verzögerungen bei 
der Umsetzung der GEG-Anforde-

rungen an die Gebäudeautomati-
on geben. Denn die Planung neu-

er Gebäude ist gegebenenfalls 
schon lange vor Bekanntwerden 
und Inkrafttreten der GEG-An-

forderungen erfolgt und dürfte 
in vielen Fällen nicht angepasst 
worden sein.
In Bestandsgebäuden hingegen 
existieren oft Alt-Systeme, die kei-
ne digitale Kommunikation unter-
stützen oder proprietäre Proto-

kolle nutzen, die sich nicht ohne 
Weiteres in moderne Gebäudeau-

tomationsstrukturen integrieren 
lassen. Hinzu kommt, dass bauli-
che Gegebenheiten – etwa denk-

malgeschützte Fassaden, fehlen-

de Schächte oder unzureichende 
Kabeltrassen – eine umfassen-

de Nachverkabelung erschweren 
oder verteuern. Was also, ist zu 
tun?

1. Bestandsaufnahme und 

Schnittstellenprüfung

Erster Schritt ist, bestehende An-

lagentechnik und Kommunikati-
onsinfrastruktur detailliert zu er-
fassen. Gebäudebesitzer sollten 
vor allem dies beachten:
 – Leistungsermittlung: Umfasst 
die Heiz-, Lüftungs- und Kühl-
leistung insgesamt mehr als 
290 kW? Falls ja, greift die Nach-

rüstpflicht gemäß §71a GEG.
 – Dokumentationsanalyse: 
Welche Hersteller und Modelle 
sind im Einsatz? Gibt es Unter-
lagen zu den Steuerungen und 
deren Anschlusspunkten?

KOLUMNE

Aus Markt und Technik

Gute Planung ist die 
halbe Miete
Reinräume sollten so groß 
wie nötig und so klein wie 
möglich sein – das habe ich 
im Beitrag „Reinräume rich-

tig planen und bauen“ von 
Dirk Steil, Geschäftsführer 
von Becker Reinraumtech-

nik, auf Seite 10 erfahren. 
Der Grund dafür ist offen-

sichtlich: Reinräume stellen 
nicht nur im Invest, sondern 
auch im laufenden Betrieb 
eine erhebliche Kostengrö-

ße dar. Bei der technischen 
Planung ist es zudem essen-

ziell, ein hohes Maß an Ener-
gieeffizienz in der Kälte-, Lüf-
tungs- und Regelungstechnik 
zu integrieren, da der Rein-

raum ja rund um die Uhr be-

trieben wird.
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Experten gehen davon aus, dass es bis zu zehn Jahre dauert, alle Bestandsgebäude > 290 kW thermischer 
Leistung GEG-konform mit Gebäudeautomation nachzurüsten. (Abb. © Thares2020/stock.adobe.com)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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 – Protokollcheck: Verfügen be-
stehende Anlagen über offene 
Kommunikationsstandards wie 
BACnet/IP, KNX, LON oder Mod-
bus? Oder handelt es sich um 
ältere, proprietäre Lösungen 
ohne externe Zugriffsoption?

Sind diese Fragen geklärt, lässt 
sich abschätzen, inwieweit Nach-
rüst-Gateways und Datensamm-
ler ausreichen, um vorhande-
ne Steuergeräte zu integrieren, 
oder ob ein Komplettaustausch 
von Steuerungs- und Regelungs-
technik, der Kommunikations-
infrastruktur oder gar der ge-
samten Anlage notwendig wird. 
Gerade in größeren Bestandsge-
bäuden finden sich häufig Pro-
dukte unterschiedlicher Herstel-
ler und inkompatible Systeme.

2. Sensorik und Mess-

konzepte erweitern

HLK-Systeme in Bestandsgebäu-
den verfügen oft lediglich rudi-
mentär über Temperaturfühler, 
Drucksensoren und andere Mess-
einrichtungen. Für eine zeitgemä-
ße Optimierung sind beispiels-
weise die folgenden Parameter 
entscheidend:
 – CO2- und VOC-Sensoren zur Er-
mittlung der Raumluftqualität 
und zur bedarfsgerechten Steu-
erung der Lüftung.

 – Luftfeuchtigkeitssensoren zur 
Regulierung der Luftbefeuch-
tung und Luftentfeuchtung 
sowie zur Konditionsüberwa-
chung, insbesondere in sensib-
len Bereichen.

 – Wärmestrom- und Stromzäh-
ler für die Erfassung von Last-
spitzen und die Zuordnung von 
Verbräuchen zu einzelnen Be-
reichen oder Nutzungszonen.

Die Planung der Sensorik sollte 
so erfolgen, dass sie wartungs-
freundlich ist und ein möglichst 
vollständiges Bild des Anlagen-
zustandes liefert. Ziel ist eine Da-
tenbasis, die Rückschlüsse auf 
den tatsächlichen Bedarf erlaubt, 
um den Betrieb von HLK-Anlagen 
dynamisch anpassen zu können. 
Stichwort: Monitoring.

3. Vernetzung und Infrastruk-

tur der Kommunikation

In Bestandsgebäuden ist das Ver-
legen neuer Datenleitungen oft-
mals kostspielig. Es stellt sich die 
Frage, ob bestehende Kabelwege 
genutzt und ergänzt werden kön-
nen oder ob alternativ funkba-

sierte Lösungen infrage kommen. 
Folgende Optionen sind gängig:
 – Kabelgebundene Bussyste-
me wie KNX, BACnet MS/TPo-
der LON. Sie bieten in der Re-
gel hohe Ausfallsicherheit. Sind 
Kabeltrassen vorhanden, las-
sen sich diese Bussysteme gut 
in bestehende Schaltschränke 
integrieren.

 – IP-basierte Lösungen wie BAC-
net/IP und Modbus TCP, die vor-
handene Ethernet-Infrastruk-
tur nutzen. Das ist besonders 
sinnvoll, wenn ein stabiler IT-
Raum oder ein Management-
Netzwerk existiert.

 – Funkprotokolle wie Zigbee 
oder Z-Wave. Diese sind dann 
interessant, wenn Kabelwege 
schwer zugänglich sind oder 
wenn man in großen Gebäu-
den Teilbereiche schrittweise 
erschließen will.

Welche der vorgenannten Op-
tionen gewählt wird, hängt vom 
baulichen Bestand, den Anfor-
derungen an Zuverlässigkeit 
und Datendurchsatz sowie den 
Sicherheitsaspekten ab. Wichtig 
ist, dass das gewählte System die 
nötige Skalierbarkeit und Inter-
operabilität für künftige Erweite-
rungen bietet.

4. Zentrale Leittechnik ist   

der Schlüssel zum Erfolg

Herzstück der Gebäudeautoma-
tion ist die Gebäudeleittechnik. 
Sie empfängt alle Sensordaten, 
koordiniert die Anlagentechnik 
und stellt dem Facility Manage-
ment oder anderen Fachabteilun-
gen Betriebs- und Verbrauchsda-
ten zur Verfügung. Typische Kern-
funktionen sind:
 – Automatisierte Regelstrategien: 
Die Software passt Sollwerte 
und Betriebszeiten der HLK-An-
lagen an den gemessenen Be-
darf an, zum Beispiel bedarfs-
gerechte Lüftung, Zeitprogram-
me, Nachtabsenkung.

 – Echtzeitüberwachung: Ver-
brauchskurven lassen sich live 
einsehen, was bei größeren An-
lagen wichtig ist, um schnell auf 
Anomalien wie defekte Ventile 
oder Messfehler reagieren zu 
können.

 – Alarm- und Störmeldesystem: 
Bei kritischen Abweichungen 
von Messwerten wie Druck und 
Temperaturen oder bei Störun-

gen wird das zuständige Perso-
nal automatisch benachrichtigt.

 – Langzeit-Trending: Historische 
Daten helfen, Fehler im System 
zu identifizieren und Optimie-
rungspotenziale aufzudecken.

Gerade in Bestandsgebäuden, in 
denen oft unterschiedliche Sys-
teme und ältere Steuerungen im 
Einsatz sind, stellt die GLT eine 
übergeordnete Instanz dar, in 
der alle Teilsysteme zusammen-
laufen. Hier zeigt sich der Vorteil 
offener Standards wie BACnet/
IP, da man auf eine breite Aus-
wahl an GLT-Lösungen verschie-
dener Hersteller zurückgreifen 
kann. Während in Neubauten die 
Gebäudeautomation von Beginn 
an mit einer einheitlichen GLT ge-
plant wird, müssen im Bestand 
oft unterschiedliche Protokolle 
und Systeme integriert werden.

5. Inkompatible Komponen-

ten austauschen

Trotz aller Bemühungen, ältere 
Anlagen in ein modernes GA-Sys-
tem einzubinden, gibt es biswei-
len Grenzen. Beispielsweise kön-
nen sehr alte Kältemaschinen, 
RLT-Zentralgeräte und Heizungs-
anlagen weder per Gateway noch 
per Retrofit-Schnittstelle ange-
bunden werden. In solchen Fällen 
ist eine Erneuerung oft die nach-
haltigere – wenn auch zunächst 
kostspieligere – Lösung.

6. Inbetriebnahme, Test und 

fortlaufende Optimierung

Nach der Installation oder Nach-
rüstung von Gebäudeautomation 
folgt die Inbetriebnahme, die ide-
alerweise in enger Abstimmung 
zwischen Fachplanern, Anlagen-
bauern und Betreibern stattfin-
det. Dabei sind folgende Punkte 
wichtig:
 – Funktionsprüfung: Alle Senso-
ren, Aktoren und Kommunika-
tionswege werden auf korrek-
te Parametrierung und Fehler-
signale überprüft.

 – Regelstrategie-Feintuning: Zeit-
programme, Temperatur-Soll-
werte, Grenzwerte etc. müssen 
an die tatsächliche Nutzung des 
Gebäudes angepasst werden.

 – Monitoring und Analyse: Nach 
einer Testphase empfiehlt es 
sich, die Daten in der GLT sorg-
fältig auszuwerten. Überhöhte 
Energieverbräuche, Lastspitzen 
und falsche Sensorwerte lassen 
sich dann schnell erkennen und 
korrigieren.

Gerade bei größeren oder kom-
plexen Bestandsgebäuden benö-
tigt es eine gewisse Zeit, bis alle 
Automationsroutinen aufeinan-
der abgestimmt sind. Mit einem 

kontinuierlichen Monitoring be-
halten Gebäudebesitzer und -be-
treiber den Überblick und kön-
nen Betriebskosten schrittweise 
senken.

Fazit: Jetzt planen  

und investieren

Die Vorgaben aus §71a GEG sind 
eindeutig: Seit Jahresbeginn müs-
sen Nichtwohngebäude, deren 
Heizungsanlage oder die kombi-
nierte Raumheizungs- und Lüf-
tungsanlage mehr als 290 kW 
thermische Leistung aufweist, 
um Gebäudeautomation ergänzt 
werden. Für Fachkräfte aus Pla-
nung, Technik, Anlagenbau und 
Beratung heißt das: Jetzt handeln, 
um Gebäude fit für die bestehen-
den gesetzlichen Anforderungen 
zu machen.
Auch wenn der Aufwand für Be-
standsgebäude hoch sein kann, 
bietet eine GEG-konforme Ge-
bäudeautomation erhebliche 
Vorteile: trasparenterer Anlagen-
betrieb, sinkende Betriebskosten, 
längere Lebensdauer der Tech-
nik und ein aktiver Beitrag zur Er-
reichung übergeordneter Klima-
ziele. Ein Verstoß gegen die Ver-
pflichtung gemäß §71a GEG stellt 
zudem eine Ordnungswidrigkeit 
dar und kann von den Landesbe-
hörden mit einer Geldbuße bis 
5.000 € geahndet werden. Im-
mobilienbesitzern stellt sich also 
nicht die Frage, ob sie umrüsten, 
sondern vielmehr, wie sie den 
Prozess gestalten können.
Nicht zuletzt ist der Einbau von 
Mess-, Steuer- und Regelungs-
technik grundsätzlich förder-
fähig, zum Beispiel durch das 
Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rah-
men einer „Einzelmaßnahme an 
der Anlagentechnik“ oder „Hei-
zungsoptimierung“, was mit bis 
zu 15 % Zuschuss gefördert wird. 
Zusätzlich können bis zu 50 % der 
Ausgaben für die energetischen 
Fachplanungs- und Baubeglei-
tungsleistungen und die Einbin-
dung eines Energieeffizienz-Ex-
perten gefördert werden. 
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„Im Bestand müssen oft 

unterschiedliche Proto-

kolle und Systeme inte-

griert werden“

Vera Sommerfeld, Som-

merfeld Energieberatung, 

Karlsruhe

(Fortsetzung von Seite 5)

In einer dreiteiligen Serie beleuchtet cci Wissensportal (cci-dialog.
de) die technische Umsetzung der Anforderungen des GEG an die 
Gebäudeautomation:
Teil 1: Allgemeine technische Anforderungen (siehe cci273251)
Teil 2: Anforderungen des GEG an die Gewerke Kühlung und raum-
lufttechnische Anlagen (siehe cci275128)
Teil 3: Ableitungen aus dem Gebäudeenergiegesetz für das Energie- 
und Gebäudeautomationsmanagement (siehe cci281742)

Mit der juristischen Interpretation des GEG befasst sich zusätz-
lich der Beitrag „Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes an 
die Gebäudeautomation im Bereich der Heizung und Kühlung“ 
(cci279091).
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V  rund oder eckig 

V  selbstklebend oder mit Bohrungen

V  langlebige und robuste Qualität

V  zur dauerhaften Kennzeichnung  
von Anlagen, Maschinen, Lüftungs-
geräten, Brandschutzklappen …
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